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Tagesordnung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 27. Mai 2010, 10.00 Uhr, in der Festhalle, 
Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung ein.

01	 �Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich 
des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB und zu den rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystemen – § 289 Absatz 5 HGB) für das 
Geschäftsjahr 2009, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
(einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 315 Absatz 4 HGB) für 
das Geschäftsjahr 2009 und des Berichts des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits 
gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.

02	 Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von 
793 413 523,95 Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 0,75 Euro je Stückaktie auf die bis zu 
620 859 015 dividendenberechtigten Stückaktien zu verwenden und den Restbetrag von mindestens 
327 769 262,70 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Soweit am Tag der Hauptversammlung eigene 
Aktien vorhanden sind, wird der Beschlussvorschlag dahin gehend modifiziert werden, bei unverän-
derter Ausschüttung von 0,75 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie den entsprechend höheren 
verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

03	 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

04	 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

05	 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010, 	
	 Zwischenabschlüsse
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, zu beschließen:

Die KPMG Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zum 
Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 bestellt. 

Die KPMG Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zudem 
bestellt zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des 
Zwischenlageberichts (§§ 37w Absatz 5, 37y Nr. 2 WpHG) zum 30. Juni 2010 und der Konzernzwi-
schenabschlüsse (§ 340i Absatz 4 HGB), die vor der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2011 
aufgestellt werden.

Tagesordnung
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06	 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien für Handelszwecke 	
	 gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 7 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 30. November 2014 zum Zwecke des Wertpapierhandels 
eigene Aktien zu Preisen, die den Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Deutsche 
Bank-Aktie im Xetra-Handel beziehungsweise in einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der 
Frankfurter Wertpapierbörse) an den jeweils drei vorangehenden Börsentagen nicht um mehr als 
10 % über- beziehungsweise unterschreiten, zu kaufen und zu verkaufen. Dabei darf der Bestand der 
zu diesem Zweck erworbenen Aktien am Ende keines Tages 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft 
übersteigen. Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 26. Mai 2009 erteilte und bis 
zum 31. Oktober 2010 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien für Handelszwecke wird 
für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben.

07	 �Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zu 
deren Verwendung mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a)	 Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 30. November 2014 eigene Aktien bis zu 10 % des 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer 
ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 
zu erwerben. Zusammen mit den für Handelszwecke und aus anderen Gründen erworbenen eigenen 
Aktien, die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurech-
nen sind, dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zu keinem Zeitpunkt 10 % 
des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Der Erwerb darf über die Börse oder 
mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Der Gegenwert für 
den Erwerb der Aktien (ohne Erwerbsnebenkosten) darf bei Erwerb über die Börse den Mittelwert 
der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel beziehungsweise 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten drei 
Handelstagen vor der Verpflichtung zum Erwerb nicht um mehr als 10 % über- beziehungsweise 
unterschreiten. Bei einem öffentlichen Kaufangebot darf er den Mittelwert der Aktienkurse (Schluss-
auktionspreise der Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel beziehungsweise in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten drei Handelstagen vor dem Tag 
der Veröffentlichung des Angebots nicht um mehr als 10 % über- beziehungsweise unterschreiten. 
Sollte bei einem öffentlichen Kaufangebot das Volumen der angebotenen Aktien das vorgesehene 
Rückkaufvolumen überschreiten, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien 
erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück zum Erwerb angebote-
ner Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann vorgesehen werden. 

Tagesordnung
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b)	 Der Vorstand wird ermächtigt, eine Veräußerung der erworbenen Aktien sowie etwa aufgrund 
vorangehender Ermächtigungen nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien über die Börse, 
durch Angebot an alle Aktionäre beziehungsweise gegen Sachleistung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre zu dem Zweck, Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben, 
vorzunehmen. Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, bei einer Veräußerung solcher eigener 
Aktien durch Angebot an alle Aktionäre den Inhabern der von der Gesellschaft und ihren verbunde-
nen Unternehmen ausgegebenen Optionsrechte, Wandelschuldverschreibungen und Wandelgenuss-
rechte ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
des Options- beziehungsweise Wandelrechts zustehen würde. Für diese Fälle und in diesem Umfang 
wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Der Vorstand wird weiter unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt, solche eigenen Aktien als Belegschaftsaktien an Mitarbei-
ter und Pensionäre der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben oder zur 
Bedienung von Optionsrechten beziehungsweise Erwerbsrechten oder Erwerbspflichten auf Aktien 
der Gesellschaft zu verwenden, die Mitarbeitern oder Organmitgliedern der Gesellschaft und verbun-
dener Unternehmen eingeräumt wurden.

Ferner wird der Vorstand unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt, solche eige-
nen Aktien an Dritte gegen Barzahlung zu veräußern, wenn der Kaufpreis den Börsenpreis der Aktien 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Von dieser Ermächtigung darf nur 
Gebrauch gemacht werden, wenn sichergestellt ist, dass die Zahl der aufgrund dieser Ermächtigung 
veräußerten Aktien zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 10 % des vorhandenen Grund-
kapitals der Gesellschaft nicht übersteigt. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/
oder Wandlungsrechten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder -genussrechten aus-
zugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.

c)	 Der Vorstand wird weiter ermächtigt, aufgrund der Ermächtigung erworbene Aktien einzuziehen, 
ohne dass die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 

d)	 Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 26. Mai 2009 erteilte und bis zum  
31. Oktober 2010 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksam-
werden der neuen Ermächtigung aufgehoben.
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08	 �Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien 
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG

In Ergänzung zu der unter Punkt 7 dieser Tagesordnung zu beschließenden Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG soll die Gesellschaft ermächtigt werden, eigene 
Aktien auch unter Einsatz von Derivaten zu erwerben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
	
Unter der in Punkt 7 dieser Tagesordnung zu beschließenden Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien darf der Aktienerwerb außer auf den dort beschriebenen Wegen auch unter Einsatz von Put- 
oder Call-Optionen oder Terminkaufverträgen durchgeführt werden. Die Gesellschaft kann auf physi-
sche Belieferung gerichtete Put-Optionen an Dritte verkaufen und Call-Optionen von Dritten kaufen, 
wenn durch die Optionsbedingungen sichergestellt ist, dass diese nur mit Aktien beliefert werden, 
die ihrerseits unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erworben wurden. Alle Aktiener-
werbe unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen sind dabei auf Aktien im Umfang von höchstens 
5 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung vor-
handenen Grundkapitals beschränkt. Die Laufzeit der Optionen muss so gewählt werden, dass der 
Aktienerwerb in Ausübung der Optionen spätestens am 30. November 2014 erfolgt.

Der bei Ausübung der Put-Optionen beziehungsweise bei Fälligkeit des Terminkaufs zu zahlende 
Kaufpreis je Aktie darf den Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Deutsche Bank-
Aktie im Xetra-Handel beziehungsweise in einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter 
Wertpapierbörse) an den letzten drei Handelstagen vor Abschluss des betreffenden Optionsgeschäfts 
nicht um mehr als 10 % über- oder unterschreiten, jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter 
Berücksichtigung der erhaltenen beziehungsweise gezahlten Optionsprämie. Eine Ausübung der Call-
Option darf nur erfolgen, wenn der zu zahlende Kaufpreis den Mittelwert der Aktienkurse (Schluss-
auktionspreise der Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel beziehungsweise in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten drei Handelstagen vor Erwerb 
der Aktien nicht um mehr als 10 % überschreitet und 10 % dieses Mittelwertes nicht unterschreitet. 
Für die Veräußerung und Einziehung von Aktien, die unter Einsatz von Derivaten erworben werden, 
gelten die zu Punkt 7 dieser Tagesordnung festgesetzten Regeln.

09	 Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
Durch das am 5. August 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung 
(VorstAG) wurde in § 120 Absatz 4 AktG die Möglichkeit geschaffen, dass die Hauptversammlung 
über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließt. Von dieser Mög-
lichkeit soll in der diesjährigen Hauptversammlung Gebrauch gemacht werden.

Im Vergütungsbericht, der Teil der Vorlagen zu Punkt 1 der diesjährigen Tagesordnung ist, werden 
neben den Grundlagen für die Festsetzung der Vergütung der Vorstandsmitglieder für das Geschäfts-
jahr 2009 auch die Änderungen beschrieben, die der Aufsichtsrat für die Vergütung des Vorstands 
im Jahr 2010 beschlossen hat. Dieses geänderte Vergütungssystem soll Gegenstand der Beschluss-
fassung sein. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder zu billigen.

Tagesordnung
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10	 �Satzungsänderung zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der 	
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)

Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) hat in § 118 Absatz 1 und 2 AktG 
neue Möglichkeiten der Ausübung von Aktionärsrechten in Form von elektronischer Teilnahme an der 
Hauptversammlung und Briefwahl eröffnet, die entweder unmittelbar in die Satzung aufgenommen 
oder durch die Satzung in die Entscheidung des Vorstands gestellt werden können.

Derzeit erscheinen die Verfahren für diese neuen Möglichkeiten nicht so ausgereift, dass eine unmit-
telbare Einführung in Betracht kommen könnte, die Eröffnung dieser Gestaltungsmöglichkeit für den 
Vorstand erscheint aber im Hinblick auf künftige Entwicklungen sinnvoll. Zudem wird durch das ARUG 
die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten vereinfacht, hieran soll die Satzung angepasst werden.

Daher schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, zu beschließen:

a)	 § 17 der Satzung wird folgender neue Absatz 4 angefügt:
„Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne 
Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzel-
ne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der 
Vorstand ist dabei auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme 
und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die dazu 
getroffenen Bestimmungen sind mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.“

b) § 17 der Satzung wird folgender neue Absatz 5 angefügt:
„Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne an der Hauptversamm-
lung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Brief-
wahl). Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren nach Satz 1 zu treffen. 
Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit der Einbe-
rufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.“

c) § 18 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, 
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-
form. § 135 AktG bleibt unberührt. In der Einberufung der Hauptversammlung kann eine Erleichte-
rung bestimmt werden.“

11	 �Ermächtigung zur Ausgabe von Options- beziehungsweise Wandelgenussscheinen, Opti-
onsschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen (mit der Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses), Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a)	 Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. April 2015 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber 
oder Namen lautende Genussscheine zu begeben. Die Genussscheine müssen den Voraussetzun-
gen des Kreditwesengesetzes entsprechen, unter denen das für die Gewährung von Genussrechten 
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eingezahlte Kapital dem haftenden Eigenkapital zuzurechnen ist. Den Genussscheinen können Inha-
beroptionsscheine beigefügt werden oder sie können mit einem Wandlungsrecht für den Inhaber 
verbunden werden. Die Options- beziehungsweise Wandlungsrechte berechtigen nach näherer Maß-
gabe der Options- beziehungsweise Wandelgenussrechtsbedingungen, Aktien der Gesellschaft zu 
beziehen.

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, bis zum 30. April 2015 anstelle von oder neben Genussscheinen 
einmalig oder mehrmals Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit einer festen Laufzeit 
von längstens 20 Jahren oder mit unbegrenzter Laufzeit zu begeben und den Inhabern von Opti-
onsschuldverschreibungen Optionsrechte sowie den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen 
Wandlungsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft nach näherer Maßgabe der Options- beziehungs-
weise Wandelanleihebedingungen zu gewähren.

Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen dieser Ermächtigung auszugebenden Genussscheine, 
Options- und Wandelschuldverschreibungen darf insgesamt 9 Milliarden Euro nicht übersteigen. 
Options- beziehungsweise Wandlungsrechte dürfen nur auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteili-
gen Betrag am Grundkapital von bis zu nominal 230 400 000 Euro ausgegeben werden.

Die Genussscheine, Options- und Wandelschuldverschreibungen (Options- und Wandelschuldver-
schreibungen, im Folgenden auch zusammenfassend „Teilschuldverschreibungen“ und zusammen 
mit Genussscheinen „Teilrechte“ genannt) können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den 
entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben wer-
den. Options- und Wandelschuldverschreibungen können auch durch verbundene Unternehmen der 
Gesellschaft begeben werden. In diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, für die Gesellschaft die 
Garantie für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu übernehmen und die Gewährung von 
Options- beziehungsweise Wandlungsrechten sicherzustellen.

Im Fall der Ausgabe von Optionsgenussscheinen beziehungsweise Optionsschuldverschreibungen 
werden jedem Genussschein beziehungsweise jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Opti-
onsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 
Optionsbedingungen zum Bezug von neuen Aktien der Gesellschaft berechtigen. Der anteilige Betrag 
am Grundkapital der je Teilrechte zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der Optionsgenuss-
scheine beziehungsweise Optionsschuldverschreibungen nicht übersteigen. Die Laufzeit des Opti-
onsrechts darf höchstens 20 Jahre betragen.

Im Fall der Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Wandelgenussscheinen beziehungsweise 
Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der Genussscheine beziehungsweise Schuld-
verschreibungen das Recht, ihre Genussscheine beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen 
nach näherer Maßgabe der Genussrechts- beziehungsweise Anleihebedingungen in neue Aktien der 
Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags 
eines Teilrechts durch den festgesetzten Wandlungspreis (bei Wandlungspflicht dem jeweils fest-
gesetzten Wandlungspreis) für eine neue Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich 
auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags eines Teilrechts durch 

Tagesordnung
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den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft ergeben. Der anteilige Betrag 
am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag des Wandelgenuss-
scheins beziehungsweise der Wandelschuldverschreibung nicht übersteigen. Die Umtauschbedin-
gungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt 
begründen. In jedem Fall erlöschen die Wandlungsrechte spätestens 20 Jahre nach Ausgabe der 
Wandelgenussscheine beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen.

Die Bedingungen der Genussscheine beziehungsweise Schuldverschreibungen können auch regeln, 
ob und wie auf ein volles Umtauschverhältnis gerundet wird, ob eine in bar zu leistende Zuzahlung 
oder ein Barausgleich bei Spitzen festgesetzt wird und ob ein bestimmter Zeitpunkt festgelegt wer-
den kann, bis zu dem die Wandlungs-/Optionsrechte ausgeübt werden können oder müssen. 

Der Options- beziehungsweise Wandlungspreis darf 80 % des Kurses der Deutsche Bank-Aktie im 
Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
nicht unterschreiten. Maßgeblich dafür ist der durchschnittliche Schlusskurs an den zehn Börsen-
handelstagen vor der endgültigen Entscheidung des Vorstands über die Abgabe eines Angebots zur 
Zeichnung von Schuldverschreibungen beziehungsweise über die Erklärung der Annahme durch 
die Gesellschaft nach einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Zeichnungsangeboten. Bei 
einem Bezugsrechtshandel sind die Tage des Bezugsrechtshandels mit Ausnahme der beiden letzten 
Börsentage des Bezugsrechtshandels maßgeblich, falls der Vorstand nicht schon vor Beginn des 
Bezugsrechtshandels den Options- beziehungsweise Wandlungspreis endgültig betraglich festlegt. 
§ 9 Absatz 1 AktG bleibt unberührt.

Der Options- beziehungsweise Wandlungspreis wird unbeschadet des § 9 Absatz 1 AktG aufgrund 
einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Optionsbedingungen beziehungs-
weise der Genussschein- oder Anleihebedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrags 
in bar bei Ausübung des Wandlungsrechts beziehungsweise durch Herabsetzung der Zuzahlung 
ermäßigt, wenn die Gesellschaft unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre während 
der Options- oder Wandlungsfrist das Grundkapital erhöht, weitere Genussscheine, Options- oder 
Wandelanleihen begibt oder sonstige Optionsrechte gewährt und den Inhabern von Options- oder 
Wandlungsrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung 
des Options- oder Wandlungsrechts zustehen würde. Die Bedingungen können darüber hinaus für 
den Fall der Kapitalherabsetzung eine Anpassung des Options- und/oder Wandlungsrechts vorsehen.

Die Genussschein- beziehungsweise Anleihebedingungen können jeweils festlegen, dass im Fall 
der Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungsrechts auch eigene Aktien der Gesellschaft 
gewährt werden können. Ferner kann die Möglichkeit eröffnet werden, dass die Gesellschaft bei 
Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungsrechts den Gegenwert in Geld zahlt, der nach 
näherer Maßgabe der Genussrechts- beziehungsweise Anleihebedingungen dem Durchschnittspreis 
der Deutsche Bank-Aktie in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einer entsprechenden Preis-
festsetzung in einem an die Stelle des Xetra-Handels tretenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Börsentagen während eines Zeitraums 
von bis zu zehn Börsentagen nach der Erklärung der Wandlung beziehungsweise Ausübung der Opti-
on entspricht.
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Bei der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen steht den Aktionären grundsätzlich das gesetzli-
che Bezugsrecht zu. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Genussscheine, Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Dabei darf die Summe der aufgrund 
von Schuldverschreibungen nach dieser Ermächtigung gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG (unter 
Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen) auszugebenden Aktien zusammen mit anderen gemäß 
oder entsprechend dieser gesetzlichen Bestimmung während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bereits ausgegebenen oder veräußerten Aktien 10 % des jeweiligen Grundkapitals zum Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung nicht übersteigen.

Soweit der Vorstand von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht, ist er ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von 
dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, 
wie es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten beziehungsweise  
den Inhabern von mit Wandlungspflicht ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen beziehungs-
weise -genussscheinen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Options- oder Wandlungsrechte beziehungsweise nach Erfüllung der Wandlungspflichten zuste-
hen würde. 

Die Teilrechte können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Aus-
gabe und Ausstattung der Emission, insbesondere Volumen, Zeitpunkt, Zinssatz, Ausgabekurs und 
Laufzeit, festzulegen beziehungsweise im Einvernehmen mit den Organen der die Emission begeben-
den Beteiligungsgesellschaft zu bestimmen.

b)	 Bedingtes Kapital

Das Grundkapital wird um bis zu 230 400 000 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 
90 000 000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von Rechten an die Inhaber von Options- beziehungsweise Wandelgenussscheinen, 
Options- und Wandelschuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung unter a) bis 
zum 30. April 2015 von der Gesellschaft oder durch ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft 
begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den gemäß a) jeweils zu berechnen-
den Wandlungs- beziehungsweise Optionspreisen. Die bedingte Kapitalerhöhung kann nur insoweit 
durchgeführt werden, wie von diesen Rechten Gebrauch gemacht wird oder die zur Wandlung ver-
pflichteten Inhaber ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten 
oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermäch-
tigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Tagesordnung
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c)	 Satzungsänderung

§ 4 der Satzung erhält folgenden neuen Absatz (10):
„(10)	�� Das Grundkapital ist um bis zu 230 400 000 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 

90 000 000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung kann 
nur insoweit durchgeführt werden, wie 

a)	 die Inhaber von Wandlungsrechten oder Optionsrechten, die mit den von der Gesellschaft oder 
von mit ihr verbundenen Unternehmen bis zum 30. April 2015 auszugebenden Genussscheinen 
beziehungsweise Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen verbunden sind, von ihren Wand-
lungs- beziehungsweise Optionsrechten Gebrauch machen oder

b)	 die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder von mit ihr verbundenen 
Unternehmen bis zum 30. April 2015 auszugebenden Wandelgenussscheine beziehungsweise Wan-
delschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 
Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entste-
hen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

12	 �Zustimmung zur Änderung von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen 	
sowie Gewinnabführungsverträgen mit der Deutsche Bank Aktiengesellschaft 	
(als Obergesellschaft) 

Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft und ihre 100 %igen Tochtergesellschaften Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden Aktiengesellschaft (DB PGK) und Schiffsbetriebsgesellschaft Brunswik 
GmbH haben am 16. beziehungsweise am 22. März 2010 die zwischen ihnen jeweils bestehenden 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge geändert und insgesamt neu gefasst. Damit sollen 
den durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz geänderten rechtlichen Anforderungen entspro-
chen und die Vertragstexte sämtlicher im Deutsche Bank-Konzern abgeschlossenen Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsverträge vereinheitlicht werden. Die neu gefassten Verträge haben folgenden 
wesentlichen Inhalt:

Die jeweilige Tochtergesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Deutsche Bank AG. 
Nach dem Vertrag mit der DB PGK wird die Deutsche Bank AG insbesondere die nach dem KWG 
bestehende Alleinverantwortung der Geschäftsleitung bei ihren Weisungen beachten und keine Wei-
sungen erteilen, deren Ausführung zur Folge hätte, dass die Tochtergesellschaft oder ihre Organe 
gegen die ihnen durch das KWG auferlegten Pflichten verstoßen. Gleiches gilt für die Beachtung 
datenschutzrechtlicher Vorschriften. Darüber hinaus verpflichtet sich die jeweilige Tochtergesell-
schaft, ihren Gewinn nach den Regeln des § 301 AktG an die Deutsche Bank AG abzuführen. Anderer-
seits verpflichtet sich die Deutsche Bank AG, Verluste der Tochtergesellschaft nach näherer Maßgabe 
des § 302 AktG auszugleichen. Die Bildung neuer anderer Gewinnrücklagen ist zulässig, soweit dies 
handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet 
ist. Solche während der Vertragslaufzeit gebildeten Rücklagen sind auf Verlangen der Deutsche Bank 
AG aufzulösen. Sie können dann zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages verwendet oder als Gewinn 
abgeführt werden. Die Abführung von Erträgen aus der Auflösung von vorvertraglichen Rücklagen 



10

der Tochtergesellschaft ist ausgeschlossen. Die Neufassung des Vertrages gilt – mit Ausnahme der 
Neuregelung zum Weisungsrecht, die erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam wird – nach 
Handelsregistereintragung im Jahr 2010 rückwirkend auf den 1. Januar 2010. Der Vertrag ist für 
diesen Fall bis zum 31. Dezember 2014 fest abgeschlossen und verlängert sich von da an, wenn er 
nicht mit 6-Monats-Frist gekündigt wird, jeweils um ein Jahr. Für Verzögerungen bei der Eintragung 
ist vertraglich Vorsorge getroffen.
Neben der erneuten festen Laufzeit sind Anpassungen des Wortlauts der Verträge an die aktuelle 
Gesetzeslage und Formulierungen, die auch bei künftigen Gesetzesänderungen Änderungen des Ver-
tragstextes erübrigen, und eine Präzisierung der Gründe für eine fristlose Kündigung die wesentlichen 
inhaltlichen Änderungen gegenüber der vorherigen Vertragsfassung.

Die Deutsche Bank AG und ihre 100 %igen Tochtergesellschaften Deutsche Immobilien Leasing 
GmbH, Deutsche Stiftungstrust GmbH, DB Export-Leasing GmbH, DB Capital Markets (Deutschland) 
GmbH, RREEF Management GmbH und Nordwestdeutscher Wohnungsbauträger GmbH haben am 
15., 17., 18. beziehungsweise 22. März 2010 die zwischen ihnen jeweils bestehenden Gewinnabfüh-
rungsverträge geändert und insgesamt neu gefasst. Damit sollen den durch das Bilanzrechtsmoderni-
sierungsgesetz geänderten rechtlichen Anforderungen entsprochen und die Vertragstexte sämtlicher 
im Deutsche Bank-Konzern abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge ver-
einheitlicht werden. Die neu gefassten Verträge haben folgenden wesentlichen Inhalt:

Die jeweiligen Tochtergesellschaften verpflichten sich, ihren Gewinn nach den Regeln des § 301 AktG 
an die Deutsche Bank AG abzuführen. Andererseits verpflichtet sich die Deutsche Bank AG, Verluste 
der Tochtergesellschaft nach näherer Maßgabe des § 302 AktG auszugleichen. Die Bildung neuer 
anderer Gewinnrücklagen ist zulässig, soweit dies bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirt-
schaftlich begründet ist. Solche während der Vertragslaufzeit gebildeten Rücklagen sind auf Verlan-
gen der Deutsche Bank AG aufzulösen. Sie können dann zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages 
verwendet oder als Gewinn abgeführt werden. Die Abführung von Erträgen aus der Auflösung von 
vorvertraglichen Rücklagen der Tochtergesellschaft ist ausgeschlossen. Die Neufassung des Vertra-
ges gilt nach Handelsregistereintragung im Jahr 2010 rückwirkend auf den 1. Januar 2010. Der Ver-
trag ist für diesen Fall bis zum 31. Dezember 2014 fest abgeschlossen und verlängert sich von da 
an, wenn er nicht mit 6-Monats-Frist gekündigt wird, jeweils um ein Jahr. Für Verzögerungen bei der 
Eintragung ist vertraglich Vorsorge getroffen.
Neben der erneuten festen Laufzeit sind Anpassungen des Wortlauts der Verträge an die aktuelle 
Gesetzeslage und Formulierungen, die auch bei künftigen Gesetzesänderungen Änderungen des Ver-
tragstextes erübrigen, und eine Präzisierung der Gründe für eine fristlose Kündigung die wesentlichen 
inhaltlichen Änderungen gegenüber der vorherigen Vertragsfassung.
 
Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind über die Internetseite der Deutsche Bank AG 
folgende Unterlagen zugänglich. Diese Unterlagen liegen ab diesem Zeitpunkt auch in den Geschäfts-
räumen der Deutsche Bank AG, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, zur Einsicht der 
Aktionäre aus:

–	 die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge sowie die Gewinnabführungsverträge, 
–	� die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Deutsche Bank AG und der 8 Untergesellschaften 

für die Geschäftsjahre 2007, 2008 und 2009 und

Tagesordnung
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–	� die gemeinsamen Berichte des Vorstands der Deutsche Bank AG und des Vorstands beziehungs-
weise der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften über die geänderten Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsverträge beziwhungsweise der Geschäftsführungen der Tochtergesellschaf-
ten über die geänderten Gewinnabführungsverträge.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen. Die 
vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zugänglich sein.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 
Der Änderung der Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen der Deutsche Bank 
Aktiengesellschaft (als Obergesellschaft) und 
a)	 der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden Aktiengesellschaft
b)	� der Schiffsbetriebsgesellschaft Brunswik mbH 

sowie der Änderung der Gewinnabführungsverträge zwischen der Deutsche Bank Aktiengesell-
schaft (als Obergesellschaft) und 

c)	 der Deutsche Immobilien Leasing GmbH
d)	 der Deutsche Stiftungstrust GmbH
e)	 der DB Export-Leasing GmbH
f)	 der DB Capital Markets (Deutschland) GmbH
g)	 der RREEF Management GmbH sowie
h)	� der Nordwestdeutscher Wohnungsbauträger GmbH 

wird zugestimmt.

13	 �Zustimmung zum Neuabschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen 
mit der Deutsche Bank Aktiengesellschaft (als Obergesellschaft) 

Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft und ihre 100 %igen Tochtergesellschaften DB Beteiligungs-
Holding GmbH und DB Finanz-Holding GmbH (diese beiden Gesellschaften zusammenfassend auch 

„Tochtergesellschaften” genannt) haben am 22. März 2010 Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
verträge geschlossen. Die Verträge haben folgenden wesentlichen Inhalt:

Die jeweilige Tochtergesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Deutsche Bank AG. 
Darüber hinaus verpflichtet sich die jeweilige Tochtergesellschaft, ihren Gewinn nach den Regeln 
des § 301 AktG an die Deutsche Bank AG abzuführen. Andererseits verpflichtet sich die Deutsche 
Bank AG, Verluste der Tochtergesellschaft nach näherer Maßgabe des § 302 AktG auszugleichen. 
Die Bildung neuer anderer Gewinnrücklagen ist zulässig, soweit dies handelsrechtlich zulässig und  
bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Solche während der Ver-
tragslaufzeit gebildeten Rücklagen sind auf Verlangen der Deutsche Bank AG aufzulösen. Sie können 
dann zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages verwendet oder als Gewinn abgeführt werden. Die 
Abführung von Erträgen aus der Auflösung von vorvertraglichen Rücklagen der Tochtergesellschaft 
ist ausgeschlossen. Die Verträge gelten – mit Ausnahme der Neuregelung zum Weisungsrecht, die 
erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam wird – nach Handelsregistereintragung im Jahr 2010 
rückwirkend auf den Beginn des Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft. Sie sind für diesen Fall 
bis zum 31. Dezember 2015 fest abgeschlossen und verlängern sich von da an, wenn sie nicht mit 
6-Monats-Frist gekündigt werden, jeweils um ein Jahr. Für Verzögerungen bei der Eintragung ist 
vertraglich Vorsorge getroffen.
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Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind über die Internetseite der Deutsche Bank AG 
folgende Unterlagen zugänglich. Diese Unterlagen liegen ab diesem Zeitpunkt auch in den Geschäfts-
räumen der Deutsche Bank AG, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, zur Einsicht der 
Aktionäre aus:

–	 die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge, 
–	� die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Deutsche Bank AG für die Geschäftsjahre 2007, 

2008 und 2009 (die Tochtergesellschaften sind Neugründungen, die bislang keine Jahresab-
schlüsse erstellt haben) und

–	� die gemeinsamen Berichte des Vorstands der Deutsche Bank AG und der jeweiligen Geschäfts-
führung der Tochtergesellschaften über die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen. Die 
vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zugänglich sein.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Den Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der Deutsche Bank Aktiengesell-
schaft (als Obergesellschaft) und
a)	 der DB Beteiligungs-Holding GmbH
b)	� der DB Finanz-Holding GmbH 

wird zugestimmt.

Zu TOP 7 und 8: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 
in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG
In Punkt 7 der Tagesordnung wird die Deutsche Bank AG ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben, 
durch Punkt 8 der Tagesordnung wird die Möglichkeit des Erwerbs unter Einsatz von Derivaten gere-
gelt. Der Einsatz von Put- oder Call-Optionen beim Erwerb eigener Aktien gibt der Gesellschaft die 
Möglichkeit, einen Rückkauf zu optimieren. Er soll, wie schon die gesonderte Begrenzung auf 5 % 
des Grundkapitals verdeutlicht, das Instrumentarium des Aktienrückkaufs ergänzen, aber zugleich 
auch seine Einsatzmöglichkeiten erweitern. Sowohl die Vorgaben für die Ausgestaltung der Optio-
nen als auch die Vorgaben für die zur Belieferung geeigneten Aktien stellen sicher, dass auch bei 
dieser Erwerbsform dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre Rechnung getragen wird. 
Die Laufzeit der Optionen wird grundsätzlich 18 Monate nicht übersteigen. Im Zusammenhang mit 
aktienbasierten Vergütungsbestandteilen, die nach den für Banken geltenden Regeln für Vorstand 
und leitende Mitarbeiter über einen mehrjährigen Zeitraum gestreckt gewährt und verfallbar ausge-
stattet sein müssen, soll aber der Einsatz von Call-Optionen mit längeren Laufzeiten möglich sein, um 
Gegenpositionen aufzubauen. Solche länger laufenden Optionen wird die Deutsche Bank unter dieser 
Ermächtigung lediglich auf Aktien im Volumen von nicht mehr als 2 % des Grundkapitals erwerben.

In Punkt 7 der Tagesordnung wird die Gesellschaft darüber hinaus ermächtigt, erworbene Aktien 
wieder zu veräußern. Durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs eigener Aktien können diese zur 
erneuten Beschaffung von Eigenmitteln verwendet werden. Neben der – die Gleichbehandlung der 
Aktionäre bereits nach der gesetzlichen Definition sicherstellenden – Veräußerung über die Börse 
oder durch Angebot an alle Aktionäre sieht der Beschlussvorschlag vor, dass die eigenen Aktien der 
Gesellschaft auch zur Verfügung stehen, um diese beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre als Gegenleistung anbieten 
zu können. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationa-
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len Märkten rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenhei-
ten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen reagieren zu können. Nicht 
selten ergibt sich aus den Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern 
Aktien bereitzustellen. Diesem Umstand trägt die Ermächtigung Rechnung.

Darüber hinaus schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer 
Veräußerung der Aktien durch Angebot an alle Aktionäre zugunsten der Inhaber von Optionsschei-
nen, Wandelschuldverschreibungen und Wandelgenussrechten teilweise auszuschließen. Dies hat 
den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- beziehungsweise Wand-
lungspreis für die Inhaber bereits bestehender Options- beziehungsweise Wandelrechte nicht nach 
den Options- beziehungsweise Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht.

Weiter wird durch die Ermächtigung die Möglichkeit geschaffen, die Aktien als Belegschaftsakti-
en für Mitarbeiter und Pensionäre der Gesellschaft oder mit dieser verbundener Unternehmen oder 
zur Bedienung von Mitarbeitern und Organmitgliedern der Gesellschaft oder mit dieser verbundener 
Unternehmen eingeräumten Optionsrechten zu verwenden. Für diese Zwecke verfügt die Gesell-
schaft zum Teil über genehmigte und bedingte Kapitalien beziehungsweise schafft solche gegebe-
nenfalls zusammen mit der entsprechenden Ermächtigung neu. Zum Teil wird auch bei Einräumung 
der Optionsrechte die Möglichkeit eines Barausgleichs vorgesehen. Die Nutzung vorhandener eige-
ner Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein, die 
Ermächtigung soll den insoweit verfügbaren Freiraum vergrößern. Ähnlich liegt es in den Fällen, in 
denen Mitarbeitern oder Organmitgliedern als Vergütungsbestandteil Erwerbsrechte oder -pflichten 
auf Aktien der Gesellschaft eingeräumt werden. Dort kann außerdem durch die Verwendung erwor-
bener eigener Aktien das sonst unter Umständen bestehende Kursrisiko wirksam kontrolliert werden. 
Auch für diese Verwendung erworbener Aktien bedarf es des entsprechenden Ausschlusses des 
Bezugsrechts der Aktionäre.

Schließlich ist vorgesehen, der Verwaltung auch im Hinblick auf die Wiederveräußerung der Aktien, 
die aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden, die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zu geben. Diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen 
auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag 
und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Gerade diese Möglichkeit ist 
angesichts der besonderen Eigenkapitalanforderungen für Banken von hoher Wichtigkeit. Die Nut-
zung dieser Möglichkeit auch für eigene Aktien erweitert die Wege für eine Kapitalstärkung auch bei 
wenig aufnahmebereiten Märkten. Die Ermächtigung stellt sicher, dass nach ihr, gestützt auf § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG, Aktien nur in dem Umfang und nur bis zu der dort festgelegten Höchstgren-
ze von 10 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verkauft werden 
können, wie während ihrer Laufzeit nicht bereits Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts in direk-
ter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert 
wurden. Ebenfalls auf die Höchstgrenze anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- 
oder Wandlungsrechten auszugeben sind, die durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen oder 
Genussrechten unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der Ermächtigung ausgegeben wurden. Die Verwaltung wird 
den etwaigen Abschlag vom Börsenpreis möglichst niedrig halten. Er wird sich voraussichtlich auf 
höchstens 3 %, jedenfalls aber nicht mehr als 5 % beschränken.
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Zu TOP 11: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 221 Absatz 4 	
in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG 
Die angemessene Ausstattung mit Eigenkapital ist die Grundlage der geschäftlichen Entwicklung 
der Gesellschaft. Das Kreditwesengesetz unterteilt dabei das Eigenkapital der Bank in Kernkapital 
und Ergänzungskapital. Zum Kernkapital zählen Grundkapital und Rücklagen, unter Umständen 
auch Pflichtwandelanleihen. Das Ergänzungskapital kann im Wesentlichen aus Genussscheinkapi-
tal, nachrangigen Verbindlichkeiten und Neubewertungsreserven gebildet werden. Auch wenn die 
Gesellschaft zurzeit ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet ist, muss sie über den notwendigen 
Handlungsspielraum verfügen, um sich jederzeit und gemäß der jeweiligen Marktlage Eigenkapital 
beschaffen zu können.

Die unter TOP 11 beantragte Ermächtigung soll der Gesellschaft für die Ausgabe von Options- oder 
Wandelgenussrechten beziehungsweise -schuldverschreibungen eine neue breite Grundlage ver-
schaffen, die die jederzeitige flexible Nutzung dieser Instrumente ermöglicht.

Durch Ausgabe von nachrangigen Options- oder Wandelgenussrechten kann die Gesellschaft im 
Rahmen der vorgeschlagenen Ermächtigung Ergänzungskapital schaffen. Auch darüber hinaus bie-
ten Options- beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen unter Umständen attraktive Finanzie-
rungsmöglichkeiten, welche durch die Ermächtigung eröffnet werden sollen. Die Möglichkeit, bei 
Wandelgenussrechten und Wandelschuldverschreibungen gegebenenfalls eine Wandlungspflicht 
vorzusehen, erweitert die Spielräume für die Ausgestaltung derartiger Finanzierungsinstrumente. 
Dabei soll die Gesellschaft gegebenenfalls über ihre Beteiligungsgesellschaften je nach Marktlage 
den deutschen oder den internationalen Kapitalmarkt in Anspruch nehmen und die Schuldverschrei-
bungen außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes ausgeben können. 
Den Aktionären soll grundsätzlich ein Bezugsrecht zustehen; es kann jedoch mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats ausgeschlossen werden, soweit die Ausgabe zu Kursen erfolgt, die den theoretischen 
Marktwert nicht wesentlich unterschreiten. Durch die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
erhält die Gesellschaft Flexibilität, günstige Börsensituationen kurzfristig wahrzunehmen.

Für den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen gilt nach § 221 
Absatz 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die Ermächtigung 
stellt sicher, dass die in § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG festgelegte Höchstgrenze für Bezugsrechtsaus-
schlüsse gewahrt wird. Wandel- beziehungsweise Optionsschuldverschreibungen oder -genussrech-
te können nämlich unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, gestützt auf § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG, nur bis zu dem Umfang ausgegeben werden, wie während ihrer Laufzeit nicht bereits 
die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals durch die Ausgabe oder Veräußerung von Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 
4 AktG ausgeschöpft wurde. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- 
oder Wandlungsrechten auszugeben sind, die durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen oder 
Genussrechten unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der Ermächtigung ausgegeben wurden.

Aus § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ergibt sich weiterhin, dass der Ausgabepreis den Börsenkurs nicht 
wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirt-
schaftliche Verwässerung des Werts der Aktien des Aktionärs (Kurswertabschlag) nicht eintritt. Ob 
ein solcher Verwässerungseffekt eintritt, lässt sich mathematisch errechnen, indem man den rech-
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nerischen Marktwert der Anleihe ermittelt und mit dem Ausgabepreis vergleicht. Der Vorstand wird 
bei seiner Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den 
Abschlag vom Börsenkurs so gering wie möglich halten. Damit wird der rechnerische Marktwert 
eines Bezugsrechts auf beinahe null sinken, sodass den Aktionären durch den Bezugsrechtsaus-
schluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Sie haben zudem die Möglich-
keit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd gleichen Bedingungen im Weg eines 
Erwerbs der erforderlichen Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten.
Im Übrigen ermöglicht der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge die Aus-
nutzung der erbetenen Ermächtigung durch runde Beträge und erleichtert die Abwicklung der Kapi-
talmaßnahme. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber beziehungsweise Gläubiger 
von Options- oder Wandlungsrechten beziehungsweise von mit Wandlungspflichten ausgestatteten 
Wandelgenussrechten und Wandelschuldverschreibungen hat den Vorteil, dass im Fall einer Ausnut-
zung der Ermächtigung der Options- beziehungsweise Wandlungspreis für die Inhaber beziehungs-
weise Gläubiger bereits bestehender Optionsrechte oder (gegebenenfalls mit Wandlungspflichten 
ausgestatteten) Wandelgenussrechte beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen nicht nach 
den bestehenden Options- beziehungsweise Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht.

Das bedingte Kapital (230 400 000 Euro) wird benötigt, um die mit den Genussscheinen, Options-
schuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen verbundenen Optionsrechte, Wand-
lungsrechte beziehungsweise Wandlungspflichten auf Deutsche Bank-Aktien zu erfüllen. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
1 589 399 078,40 Euro und ist in 620 859 015 auf den Namen lautende Aktien (Stückaktien) einge-
teilt, von denen nach Abzug der im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung vorhandenen 
1 407 951 eigenen Aktien 619 451 064 Aktien in der Hauptversammlung stimmberechtigt wären.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der 
Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich bei der 
Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am 21. Mai 2010 auf elekt-
ronischem Wege über die im Anschreiben an die eingetragenen Aktionäre genannte Internetseite der 
Gesellschaft (www.deutsche-bank.de/hauptversammlung) oder in Textform am Sitz der Gesellschaft 
in Frankfurt am Main oder bei folgender Adresse zugehen:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Aktionärsservice 
Postfach 94 00 03
69940 Mannheim
E-Mail: deutschebank.hv@rsgmbh.com

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im 
Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Teilnahmebe-
rechtigten in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand 
des Aktienregisters am Tage der Hauptversammlung maßgeblich. Aus arbeitstechnischen Gründen 
werden allerdings im Zeitraum vom Ablauf des 25. Mai 2010 bis zum Schluss der Hauptversammlung 
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keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen (sogenannter Umschreibestopp). Deshalb 
entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach 
der letzten Umschreibung am 25. Mai 2010. Der Umschreibestopp bedeutet keine Sperre für die Ver-
fügung über die Aktien. Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem 25. Mai 2010 
bei der Gesellschaft eingehen, können allerdings Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Akti-
en nicht ausüben, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 
ermächtigen. In solchen Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrecht bis zur Umschreibung noch bei 
dem im Aktienregister eingetragenen Aktionär. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die 
noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge recht-
zeitig zu stellen. 

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevoll-
mächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform, wenn weder ein Kre-
ditinstitut, ein ihm gemäß § 135 Absatz 10 AktG i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG gleichgestelltes Institut 
oder Unternehmen noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 Absatz 8 gleichgestellte 
Person zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. § 18 Absatz 3 der Satzung findet keine 
Anwendung, da § 134 Absatz 3 AktG in der durch das ARUG geänderten Fassung insoweit Textform 
ausreichen lässt.

Vollmachten können bis zum 27. Mai 2010, 12.00 Uhr, auch elektronisch über das Internet (unter 
www.deutsche-bank.de/hauptversammlung) erteilt und widerrufen werden. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann auch elektronisch an folgende 
E-Mail Adresse übermittelt werden: deutschebank.hv@rsgmbh.com

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kreditinstitute, ihnen gemäß § 135 Absatz 10 
AktG i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellte Institute oder Unternehmen sowie an Aktionärsver-
einigungen oder andere in § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Personen erteilt, besteht weder nach 
dem Gesetz noch nach der Satzung ein Textformerfordernis. Diese Empfänger von Vollmachten set-
zen gegebenenfalls eigene Formerfordernisse fest.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter die Möglichkeit an, sich durch von der Gesellschaft 
als Stimmrechtsvertreter benannte Mitarbeiter der Gesellschaft bei der Ausübung ihres Stimmrechts 
in der Hauptversammlung vertreten zu lassen, die das Stimmrecht nur nach Maßgabe ihnen erteil-
ter Weisungen ausüben werden. Die Vollmacht und die Weisungen können schriftlich an folgende 
Adresse erfolgen:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Aktionärsservice
Postfach 94 00 03
69940 Mannheim

Tagesordnung



17

Darüber hinaus besteht auch hier die Möglichkeit, die Vollmacht und die Weisungen an die als Stimm-
rechtsvertreter benannten Mitarbeiter der Gesellschaft bis zum 27. Mai 2010, 12.00 Uhr, elektronisch 
über das Internet (unter www.deutsche-bank.de/hauptversammlung) zu erteilen. 

Einzelheiten zur Bevollmächtigung und Erteilung von Weisungen über das Internet ergeben sich aus 
den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Eintrittskarten und Stimmkarten werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären und Bevollmäch-
tigten erteilt.

Anforderung von Unterlagen zur Hauptversammlung
Unterlagen zur Hauptversammlung, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung, kön-
nen unter folgender Adresse angefordert werden:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Generalsekretariat
60262 Frankfurt am Main
E-Mail: corporate.secretariat@db.com
Telefax: 069 910-85560

Unterlagen und weitere Informationen zur Hauptversammlung sind außerdem im Internet unter 
www.deutsche-bank.de/hauptversammlung zugänglich. Die Unterlagen werden ferner in der Haupt-
versammlung zugänglich sein und – soweit erforderlich – näher erläutert werden.

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Absatz 2 AktG 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500 000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten 
und muss der Gesellschaft spätestens am Montag, 26. April 2010, zugehen. Bitte richten Sie entspre-
chende Verlangen an folgende Adresse: 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Vorstand
60262 Frankfurt am Main

Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen, dass er/sie seit mindestens drei Monaten 
vor dem Tag der Hauptversammlung (also spätestens seit dem 27. Februar 2010, 0.00 Uhr) Inhaber 
der Aktien ist/sind. Bei der Berechnung dieser Frist ist § 70 AktG zu beachten. 
Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise wie bei der 
Einberufung. 



18

Tagesordnung

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Absatz 1, 127 AktG
Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichts-
rat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern 
übersenden. Solche Anträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich an 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Generalsekretariat
60262 Frankfurt am Main
E-Mail: corporate.secretariat@db.com
Telefax: 069 910-85560

zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 
Gegenanträge müssen begründet werden, für Wahlvorschläge gilt das nicht.

Spätestens am Mittwoch, 12. Mai 2010, der Gesellschaft unter vorstehender Adresse zugegangene 
ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich über die 
Internetseite 

www.deutsche-bank.de/hauptversammlung

einschließlich des Namens des Aktionärs und im Falle von Gegenanträgen der Begründung sowie 
etwaigen Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich gemacht. 

Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag und dessen Begründung beziehungsweise einen Wahl-
vorschlag nicht zugänglich zu machen, wenn einer der Ausschlusstatbestände nach § 126 Absatz 2 
AktG vorliegt, etwa weil der Wahlvorschlag oder Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswid-
rigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde oder die Begründung in wesentlichen Punkten 
offensichtlich falsche oder irreführende Angaben enthält. Ein Wahlvorschlag muss darüber hinaus 
auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten 
Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthält. Die Begründung eines Gegenantrags 
braucht nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5 000 Zeichen beträgt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesell-
schaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung 
finden, wenn sie dort mündlich gestellt beziehungsweise unterbreitet werden. Das Recht eines jeden 
Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der Tages-
ordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt 
unberührt. 
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Auskunftsrecht nach § 131 Absatz 1 AktG 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 
Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 
Tagesordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Absatz 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch 
auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen 
sowie auf die Lage des Deutsche Bank-Konzerns und der in den Konzernabschluss der Deutsche 
Bank AG einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grund-
sätzlich mündlich zu stellen. 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Absatz 3 AktG genann-
ten Gründen absehen, zum Beispiel wenn die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, im Laufe 
der Hauptversammlung angemessene Beschränkungen der Redezeit, der Fragezeit beziehungsweise 
der Gesamtzeit für Redebeiträge und Fragen generell oder für einzelne Redner festzulegen (vgl.§ 19 
Absatz 2 Satz 2 der Satzung). 

Weiter gehende Erläuterungen 
Weiter gehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 
127, 131 Absatz 1 AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.deutsche-bank.
de/hauptversammlung.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft 
Die Informationen nach § 124a AktG zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung sind über die 
Internetseite der Gesellschaft unter www.deutsche- bank.de/hauptversammlung zugänglich. 

Frankfurt am Main, im April 2010

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Der Vorstand 
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Theodor-Heuss-Allee 70
60262 Frankfurt am Main
Telefon: 069 910-00
deutsche.bank@db.com

Aktionärshotline:
0800 910-80 00

Hauptversammlungshotline:
0800 100-47 98
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